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TEIL B 
 

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 
 

mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 
 

Änderung der Legende der Gebührenordnungsposition 05310 im Abschnitt 
5.3 EBM 

05310 Präanästhesiologische Untersuchung bei vor 
einer geplanten ambulanten oder 
belegärztlichen Operation der Abschnitte 31.2, 
36.2 oder bei vor einer geplanten Leistung 
nach der Gebührenordnungsposition 05320, 
05330, 05340, 05341, 05360 oder 05370 


